
Traktandum 8: Sanierung Schulhausstrasse/Gotthardweg/Banneggweg 
a) Zusatzkredit für den Ausbau des Abwassernetzes im Betrag 

von CHF 25‘000.00 inkl. Mehrwertsteuer 
b) Zusatzkredit für den Ausbau des Wasserleitungsnetzes im Be-

trag von CHF 20‘000.00 inkl. Mehrwertsteuer 
c) Zusatzkredit für den Strassenbau und die Erneuerung der 

Strassenbeleuchtung im Betrag von CHF 85‘000.00 inkl. Mehr-
wertsteuer 

 
 
An der Einwohnergemeindeversammlung vom 06. Juni 2022 hat der Souverän einem Ver-
pflichtungskredit in der Gesamthöhe von CHF 450‘000.00 für die Sanierung der Schul-
hausstrasse, des Gotthardwegs und Teilen des Banneggwegs inkl. Werkleitungen zuge-
stimmt. In der Zwischenzeit wurde das Projekt entsprechend der Resultate aus der öffent-
lichen Auflage und weiteren Rahmenbedingungen weiterentwickelt. Ebenfalls erfolgten be-
reits die Unternehmersubmissionen der einzelnen Arbeitsgattungen.  
Es hat sich nun gezeigt, dass der vor einem Jahr bewilligte Kredit nicht ausreichen wird 
und entsprechend erhöht werden muss. Aufgeteilt auf die einzelnen Teilkredite begründen 
sich die Mehrkosten wie folgt: 
 
Strassenbau 
Durch die umfangreichen Netzerweiterungsbauten der AEW Energie AG im Zusammen-
hang mit dem Ausbau des Heumooswegs im Jahr 2022, wurde die Büelisackerstrasse im 
Abschnitt Bünz bis Kirchweg stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Gemeinde nahm dies 
zum Anlass die ohnehin sanierungsbedürftige Büelisackerstrasse im Bereich Bünz bis 
nach der Einmündung Heumoosweg im vergangenen Jahr einer Gesamtsanierung zu un-
terziehen. Gleichzeitig wurden im Reststück bis zum Kirchweg bereits Vorleistungen für 
eine spätere Sanierung auch dieses Abschnitts getätigt. Im Zuge der Arbeiten bei der 
Schulhausstrasse bietet es sich nun an, die Büelisackerstrasse bis nach der Einmündung 
Kirchweg ebenfalls zu erneuern. 
Das dem damaligen Kreditantrag im Jahr 2022 zugrunde liegende Projekt sah im Bann-
eggweg ausschliesslich die Erneuerung und den Ausbau der Stromversorgung und der 
öffentlichen Beleuchtung vor. Die Strasse sollte nur punktuell im Grabenbereich instand 
gestellt werden. Die in der Zwischenzeit getätigten zusätzlichen Abklärungen im Rahmen 
der Detailplanung haben gezeigt, dass der vorhandene Strassenaufbau ungenügend ist 
und im Zuge der Werkleitungsarbeiten ebenfalls erneuert werden sollte, damit eine nach-
haltige Sanierung erreicht werden kann.  
 
Strassenbeleuchtung 
Die Lichtberechnung im Rahmen der Ausführungsplanung hat ergeben, dass für eine 
normkonforme Ausleuchtung des Fussgängerstreifens auf der Büelisackerstrasse eine zu-
sätzliche Leuchtstelle notwendig ist. 
Zudem wird die geplante Kabelkabine beim Gotthardweg auf Wunsch der betroffenen 
Grundeigentümerschaft Richtung Süden verschoben, was zu zusätzlichen Rohrlege- und 
Kabelarbeiten führen wird. 
 
 
 
 
 
 



Trinkwasserversorgung 
Damit die neu sanierten Strassenabschnitte in naher Zukunft nicht wieder aufgebrochen 
werden müssen, werden soweit bekannt bereits Vorleistungen für Sanierungen kommen-
der Strassen mitberücksichtigt. Gemäss aktueller Sanierungsplanung wird in den nächsten 
Jahren der Kirchweg inkl. der Mühlestrasse erneuert. Aus diesem Grund soll der unterdi-
mensionierte und sanierungsbedürftige Anschluss der Trinkwasserleitung im Bereich der 
Einmündung Kirchweg/Büelisackerstrasse im Zuge der anstehenden Arbeiten ausgebaut 
werden. Beim späteren Neubau der Wasserleitung im Kirchweg kann ab diesem dereinst 
erweitert werden. Die Mehrkosten von CHF 20‘000.00 werden aus der Spezialfinanzierung 
Wasserwerk finanziert. 
 
Abwasserbeseitigung 
Die Baumeistersubmission hat ergeben, dass die veranschlagten Kosten für den Neubau 
der Abwasserleitung im Gotthardweg zu tief angesetzt wurden. Einerseits wurden einzelne 
Positionen zu optimistisch kalkuliert und andererseits trägt die momentan auf einige Pro-
dukte wirkende und schwer abschätzbare Materialteuerungen ihren Teil dazu bei, dass der 
bewilligte Teilkredit Abwasser nicht ausreichen wird. Die Mehrkosten von CHF 25‘000.00 
werden aus der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung finanziert. 
 
 
Für die umschriebenen Arbeiten wird mit Zusatzkosten von CHF 130'000.00 gerechnet. 
Diese setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Abwasser:     CHF  25‘000.00 (inkl. MwSt. und Reserve) 
Trinkwasser:     CHF  20'000.00 (inkl. MwSt. und Reserve) 
Strassenbau inkl. Beleuchtung  CHF  85'000.00 (inkl. MwSt. und Reserve) 
 
Die Beteiligung der AEW Energie AG an den Strasseninstandstellungskosten ist bereits 
berücksichtigt. 
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat stellt für die Sanierung Schulhausstrasse / Gotthardweg / Banneggweg 
folgende Anträge: 
 
a) Der Zusatzkredit für den Ausbau des Abwassernetzes im Betrag von CHF 25‘000.00 

inkl. Mehrwertsteuer sei zu genehmigen. 
 
b) Der Zusatzkredit für den Ausbau des Wasserleitungsnetzes im Betrag von  

CHF 20‘000.00 inkl. Mehrwertsteuer sei zu genehmigen. 
 
c) Der Zusatzkredit für den Strassenbau und die Erneuerung der Strassenbeleuchtung 

im Betrag von CHF 85‘000.00 inkl. Mehrwertsteuer sei zu genehmigen. 
 
 


